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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1966

Norm

EO §47 Abs2

Rechtssatz

Der Eidesantrag ist auch dann gerechtfertigt, wenn nach dem Bleistiftwert zwar ausreichende Deckung vorhanden ist,

die Pfandgegenstände jedoch weder bei der Versteigerung noch im Wege des Freihandverkaufs verwertet werden

konnten.
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